
















Amtliche Bekanntmachung 

 

Öffentliche Gemeinderatsitzung 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am Dienstag, 19. Juli 2022 um 
19.00 Uhr im Bürgersaal der Gemeinde Horben statt. Die Bevölkerung ist dazu 
herzlich eingeladen. 

Im Anschluss an die öffentliche Gemeinderatssitzung findet eine nichtöffentliche 

Gemeinderatssitzung statt. 

 

Tagesordnung 

Öffentliche Sitzung 

 

01.  Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens "Verkauf des 
Grundstücks Flst. Nr. 97“  
- Beratung und Beschlussfassung - 

02. ÖPNV-Andienung von Horben 
- Beratung und Beschlussfassung über Zusatzfahrten zum Grundtakt des  
 Nahverkehrsplans - 

03. Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege in anderen geeigneten 
Räumen (max. 8 Kinder), Langackernstr. 3, Flst.-Nr. 94/2 
- Beratung und Beschlussfassung - 

04. Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten, Langackernstr. 20, 
Flst.-Nr. 97/2 
- Beratung und Beschlussfassung – 

05. Umnutzung der bestehenden Berghalle für Heu / Stroh zu Offenstall für Pferde 
und Ponys, sowie Erweiterung Geräteschopf für Heu, Münzenriedweg 4, Flst.-Nr. 
230 
- Beratung und Beschlussfassung - 

06. Bekanntgaben des Bürgermeisters 

07. Anfragen der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 

08. Anfragen der Zuhörerinnen und Zuhörer 

 

Wir weisen zudem darauf hin, dass die Tagesordnung sowie die Beratungsvorlagen 
bis spätestens am Freitag vor der Sitzung auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht werden. 

 
Dr. Benjamin Bröcker  
Bürgermeister  
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 19.07.2022  
Aktenzeichen 621.4 
Bearbeiter BM Dr. Bröcker 

Beratungsvorlage Nr.  22/2022 
 
 
Beratungsvorlage zu TOP 1 

 

Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens "Verkauf des Grund-

stücks Flst. Nr. 97“ 

  

- Beratung und Beschlussfassung - 

 
I. Sachverhalt 

Am 21.06.2022 hat Frau Karoline Dubiel als Vertrauensperson der Gemeinde Horben 
eine Unterschriftenliste mit der Überschrift „Bürgerbegehren gem. § 21 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung BW – „Verkauf des Grundstücks Flst.Nr. 97, Gemarkung Horben, 
oder Teile davon“ überreicht. Mit dem Bürgerbegehren beantragen die Unterzeich-
nenden die Durchführung eines Bürgerentscheides zu folgender Frage: 

„Sind Sie dagegen, dass die Gemeinde Horben das Grundstück Flst. Nr. 97, Gemar-
kung Horben, oder Teile dieses Grundstücks an die GRSL Gesundheitsresort 
Schwarzwald Luisenhöhe GmbH & Co. KG (kurz: GRSL) oder ein mit der GRSL ver-
bundenes Unternehmen verkauft?“ 

Am 12.07.2022 hat Frau Karoline Dubiel als Vertrauensperson der Gemeinde Horben 
mit Begleitschreiben vom 11.07.2022 eine weitere Unterschriftenliste für ein Bürger-
begehren gem. § 21 Abs. 3 GemO überreicht. In dem Schreiben heißt es: „Dieser 
Antrag ergänzt bzw. ersetzt den gleichlautenden Antrag vom 21.06.2022 mit dem Un-
terschied, dass nun der Beschluss des Gemeinderats vom 21.06.2022 aufgegriffen 
wird. Die Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren wurde aufgrund der durch 
den zwischenzeitlich erfolgten Gemeinderatsbeschluss veränderten Situation auf An-
raten des von uns beigezogenen Rechtsanwalts […] mit einem leicht veränderten 
Text wiederholt; die Fragestellung ist dagegen unverändert geblieben.“  

Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet der Gemeinderat gemäß § 
21 Abs. 4 GemO nach Anhörung der Vertrauenspersonen unverzüglich, spätestens 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags. Es handelt sich um eine 
reine Rechtsprüfung, deren Voraussetzungen gesetzlich geregelt sind. Frau Dubiel 
wurde mit Email vom 22.06.2022 Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stel-
lungnahme gegeben. Frau Dubiel bevorzugte eine schriftliche Stellungnahme und 
reichte diese über Herrn Rechtsanwalt Dr. Edelbluth ein. Die Gemeinde teilt die Auf-
fassung des Parteivertreters nicht. Frau Dubiel hat inzwischen – wie bereits oben er-
wähnt – ein weiteres Bürgerbegehren mit unveränderter Fragestellung eingereicht.  
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Die unabhängige objektiv-rechtliche Prüfung hat ergeben, dass das Bürgerbegehren 
unzulässig ist. Für Einzelheiten wird auf beiliegendes Gutachten verwiesen. 

II. Beschlussvorschlag 

 

Der Gemeinderat stellt fest, dass das Bürgerbegehren vom 21.06.2022 in der 
Fassung vom 11.07.2022 (Anlage A 2) unzulässig ist.  

 

 
 

Anlagen: 

1. Bürgerbegehren vom 21.06.2022 und ergänztes bzw. ersetzendes Bürgerbegehren 
vom 11.07.2022 mit Begleitschreiben vom 11.07.2022 
2. Rechtsgutachten 
3. Stellungnahme des Vertreters von Frau Karoline Dubiel, Vertrauensperson des Bür-
gerbegehrens  
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 19.07.2022 
Aktenzeichen 115.111 

Bearbeiter BM Dr. Bröcker 

Beratungsvorlage Nr.  23/2022 

 

Beratungsvorlage zu TOP 2 
 

ÖPNV-Andienung von Horben 
- Beratung und Beschlussfassung über Zusatzfahrten zum Grundtakt des Nah- 
  verkehrsplans - 

 
I. Sachverhalt 

Es wird auf die Beratungsvorlage 12/2022 Bezug genommen. Die aufgeworfenen 

Fragen werden in der Sitzung erläutert. 

 

II. Beschlussvorschlag 

Der Gemeinderat beschließt die Bestellung der zwei Fahrtenpaare, jeweils 
16:55 Uhr um 17:35 Uhr und der Fahrt mittels Anruf-Sammeltaxi (AST) um 00:45 
Uhr ab der Haltestelle „Dorfstraße“. 
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 19.07.2022  
Aktenzeichen 632.6-30.12 
Bearbeiter Sabine Grunau 

Beratungsvorlage Nr.  24/2022 
 
 
Beratungsvorlage zu TOP 3 
 
Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege in anderen 
geeigneten Räumen (max. 8 Kinder), 
Langackernstraße 3, FlSt.Nr. 94/2 
- Beratung und Beschlussfassung - 
 

 
I.  Allgemeine Bemerkungen 
 
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um eine Nutzungsänderung bestehender 
Räumlichkeiten. Hierbei soll der bestehende Wohnraum gewerblich zur Kindertages-
pflege umgenutzt werden. Wir verweisen an dieser Stelle auf das beiliegende Nut-
zungskonzept. 
 
Das Flurstück befindet sich im Innenbereich und ist somit nach den § 34 BauGB zu 
beurteilen. Danach ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert. 
 
Am Gebäude werden keine baulichen Änderungen vorgenommen. Somit ist nur die 
Art der baulichen Nutzung zu beurteilen. Wir verweisen auf das Nutzungskonzept in 
der Anlage. 
 
Bauordnungsrechtlich wird vom Antragsteller nach § 39 Abs. 3 LBO eine Ausnahme 
von der Pflicht zur Herstellung der Barrierefreiheit beantragt. Der Mehraufwand hier-
für wäre laut Antragsteller unverhältnismäßig hoch (Eingriffe in räumliche Struk-
tur/Tragwerk, Änderung Haustechnik). Die gemieteten Räumlichkeiten befinden sich 
im Erdgeschoss. Es sind lediglich Renovierungsarbeiten vorgesehen. 
 
Für diese Ausnahme ist das Einvernehmen der Gemeinde nicht notwendig. Hierüber 
entscheidet das Landratsamt. Ein Pro oder Kontra der Gemeinde kann jedoch in die 
Stellungnahme mit aufgenommen werden. 
 
 
II.  Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeinde erteilt/versagt das Einvernehmen gem. §§ 34 und 36 BauGB zum An-
trag auf Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege in anderen geeig-
neten Räumen (max. 8 Kinder), Langackernstraße 3, Flst.Nr. 94/2. 
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LAGEPLAN

NJulia Schönau

Schauinslandstraße 107

79100 Freiburg im Breisgau

1/50013.05.2022

Flur-Stück Nr.: 94/2
Starße: Langackernstraße 3

Gemeinde:   Horben
Gemarkung: Langackern

Nutzungsänderung
Erdgeschoss: 
keine baulichen / statischen 
Veränderungen

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren LBO BW § 52

"Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege

in anderen geeigneten Räumen (max. 8 Kinder)"

a 03.06.2022 Anzahl zu betreuender Kinder von 9 auf 8 geändert

a

Lageplan zum Bauantrag auf Baugenehmigung
- zeichnerischer Teil -

Unterirdische Leitungen sind nicht dargestellt 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 04.05.2022

Gefertigt und nach §4 LBOVVO ausgearbeitet:

Staufen, den 13.05.2022

EG: Kindertagespflege

UG+EG+DG: 1 Wohnung Bestand
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Schauinslandstraße 107

79100 Freiburg im Breisgau

13.05.2022

Flur-Stück Nr.: 94/2
Starße: Langackernstraße 3

Gemeinde:   Horben
Gemarkung: Langackern

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren LBO BW § 52

"Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege

in anderen geeigneten Räumen (max. 8 Kinder)"

a 03.06.2022 Anzahl zu betreuender Kinder von 9 auf 8 geändert

a
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Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren LBO BW § 52

"Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege

in anderen geeigneten Räumen (max. 8 Kinder)"

a 03.06.2022 Anzahl zu betreuender Kinder von 9 auf 8 geändert

a
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Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren LBO BW § 52

"Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege

in anderen geeigneten Räumen (max. 8 Kinder)"

a 03.06.2022 Anzahl zu betreuender Kinder von 9 auf 8 geändert

a
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Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren LBO BW § 52

"Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege

in anderen geeigneten Räumen (max. 8 Kinder)"

a 03.06.2022 Anzahl zu betreuender Kinder von 9 auf 8 geändert

a
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Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren LBO BW § 52

"Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege

in anderen geeigneten Räumen (max. 8 Kinder)"

a 03.06.2022 Anzahl zu betreuender Kinder von 9 auf 8 geändert
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Bestandteil NÄ 

Bestehendes Gebäude: Keine baulichen / statischen Veränderungen
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Flur-Stück Nr.: 94/2
Starße: Langackernstraße 3

Gemeinde:   Horben
Gemarkung: Langackern

Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren LBO BW § 52

"Nutzungsänderung einer Wohnung zur Kindertagespflege

in anderen geeigneten Räumen (max. 8 Kinder)"

a 03.06.2022 Anzahl zu betreuender Kinder von 9 auf 8 geändert
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 19.07.2022  
Aktenzeichen 632.6-30.12 
Bearbeiter Franziska Thoma/ 

Sabine Grunau 
Beratungsvorlage Nr.  25/2022 
 
 
Beratungsvorlage zu TOP 4 
 
Neubau eines Mahrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten, 
Langackernstraße 20, FlSt.Nr. 97/2 
- Beratung und Beschlussfassung - 
 

 
I.  Allgemeine Bemerkungen 
 
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 
6 Wohneinheiten. Auf dem Flurstück befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Be-
standswohnhaus. Dieses soll abgerissen und durch das beantragte Mehrfamilien-
haus ersetzt werden. 
 
Das Grundstück befindet sich im Innenbereich und ist somit nach § 34 BauGB zu 
beurteilen. Danach ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
 
Bei den direkt angrenzenden, bebauten Grundstücken handelt es sich um Langa-
ckernstraße 18, Flst.-Nr. 98/25 und Langackernstraße 22, Flst.-Nr. 97/1.  
 
Da es sich bei dem Bauvorhaben um Wohnbebauung handelt, fügt sich das Bauvor-
haben nach Art der baulichen Nutzung grundsätzlich ein. Fraglich bleiben das Maß 
der baulichen Nutzung sowie die überbaute Grundstücksfläche. 
 
Aus den Ansichten ist ersichtlich, dass die Firsthöhe des geplanten Mehrfamilienhau-
ses topographisch homogen zwischen den beiden direkt angrenzenden Bestands-
häusern liegt. 
 
Die geplante überbaute Grundstücksfläche ist größer als auf Langackernstraße 18, 
vergleichbar jedoch mit Langackernstraße 22.  
 
 
II.  Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeinde erteilt/versagt das Einvernehmen gem. §§ 34 und 36 BauGB zum An-
trag auf Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 6 Wohneinheiten, Langackernstraße 
20, Flst.Nr. 97/2. 
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Gremium  

 
 

Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 19.07.2022  
Aktenzeichen 632.6-30.12 
Bearbeiter Sabine Grunau 

Beratungsvorlage Nr.  26/2022 
 
 
Beratungsvorlage zu TOP 5 
 
Umnutzung der bestehenden Berghalle für Heu/Stroh zu Offenstall für Pferde 
und Ponys, sowie Erweiterung Geräteschopf für Heu, 
Münzenriedweg 4, FlSt.Nr. 230 
- Beratung und Beschlussfassung - 
 
I.  Allgemeine Bemerkungen 
 
Die neu geplante Heu- und Strohbergehalle (18,08 x 9,22 m) soll östlich an den be-
stehenden Maschinenschopf angebaut werden. Durch die teilweise Umstellung bei 
der Heuernte auf Rundballen wird zusätzlicher Lagerraum benötigt. Der Bauherr be-
gründet dies damit, dass die Lagerung in der bestehenden Scheune für Rundballen 
aus baulichen, wie auch statischen Gründen nicht möglich ist. 
 
Die im Jahr 2013 angebaute Scheune soll stattdessen als Offenstall für Pferde und 
Ponys genutzt werden. Dabei handelt es sich überwiegend um eigene Tiere, die in 
erster Linie zum Reiten für Freiengäste eingesetzt werden (8 – 10 eigene, 1 – 2 Pen-
sionspferde). Bauliche Veränderungen sind keine geplant. Die Futtergrundlage für 
alle auf dem Hof gehaltenen Tiere ist durch eigene Flächen sichergestellt (ca. 15 ha). 
Dieser Aspekt kann die Prüfung der Privilegierung positiv unterstützen. 
 
In den nächsten Jahren ist laut Antragsteller die komplette Umstellung auf Rundbal-
len geplant. Auch soll der Rinderstall, der derzeit noch als „Anbindestall“ genutzt 
wird, zu einem artgerechten Laufstall umgebaut werden. Dies erfolgt jedoch über ein 
gesondertes Antragsverfahren. 
 
Das Grundstück befindet sich im Außenbereich und ist damit nach § 35 BauGB zu 
beurteilen. Danach ist ein Vorhaben zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entge-
genstehen, wenn es einem landwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen unterge-
ordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 
 
Da der Neubau der Heu- und Strohbergehalle landwirtschaftlich begründet ist, kann 
hier von einer Privilegierung ausgegangen werden. 
 
Das Grundstück befindet sich komplett im Landschaftsschutzgebiet. Dies stellt ein 
„öffentlicher Belang“ dar, dem das Bauvorhaben entgegensteht. 
 
Der Bauantrag konnte nicht abschließend mit der Baurechtsbehörde abgestimmt 
werden, da dieser bei Erstellung der Beratungsvorlage dort noch nicht vorlag. 
 
Laut Antragsteller ist die Planung bereits mit dem Fachbereich Landwirtschaft abge-
stimmt. 
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Die letztendliche Prüfung bleibt den Fachbehörden im Landratsamt (Baurecht, Land-
wirtschaft, Naturschutz) vorbehalten. 
 
 
II.  Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat erteilt oder - versagt – gemäß §§ 35 und 36 BauGB das Einver-
nehmen zum Bauantrag auf Umnutzung der bestehenden Berghalle für Heu/Stroh zu 
Offenstall für Pferde und Ponys, sowie Erweiterung Geräteschopf für Heu, Münzen-
riedweg 4, FlSt.Nr. 230 
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An das 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
-Baurechtsbehörde- 
Stadtstr. 2 
 
79104 Freiburg 

Bauantrag für Heu- und Strohbergehalle 
 
 
Sehr geehrter Damen und Herren,  
 
zum vorliegenden Bauantrag möchte ich folgende Erläuterungen mitteilen.  
 
Das im Jahr 2013 angebaute Heu- und Strohlager soll als Offenstall für Pferde und Ponys 
umgenutzt werden. Die Anzahl der eigenen Pferde und Ponys variiert zwischen 8-10 Tieren. 
Diese werden in erster Linie zum Reiten für unsere Feriengäste eingesetzt.  
Die Anzahl der Pensionspferde variiert zwischen 1-2 Tieren.  
 
Die Futtergrundlage für alle auf unserem Hof gehaltenen Tiere, ist durch eigene Flächen 
sichergestellt. Die Hauptfutterfläche beträgt ca. 15 ha. Der GV-Besatz liegt aktuell unter 1 
GV/ha.  
 
Die neu geplante Heu- und Strohbergehalle soll an den bestehenden Maschinenschopf 
angebaut werden. Durch die Umstellung bei der Heuernte auf Rundballen wird zusätzlicher 
Lagerraum notwendig.  
 
Die Lagerung in der bestehenden Scheune (Altgebäude) ist für Rundballen aus baulichen- wie 
auch statischen Gründen nicht möglich. Der vorhandene Zwischenboden in der Scheune, 
könnte dann bei einer späteren Stallumbaumaßnahme entfernt werden. Die Raumhöhe im 
darunterliegenden Stall ist durchweg unter zwei Meter. Aktuell wird der Rinderstall noch als 
Anbindestall genutzt, könnte jedoch dann auf einen artgerechten Laufstall umgebaut werden.  
 
Die Planung wurde vorab mit Herrn Hans Hörl vom Landratsamt/Bereich Landwirtschaft bei 
einem Vororttermin am 18. Mai 2022 abgestimmt. Die für den Außenbereich maßgebliche 
Privilegierung ist gegeben und dient der Erhaltung des landwirtschaftlichen Betriebes. 
 

Horben, 06.07.2022 

Reeshof   ·   Münzenriedweg 4a   ·   79289 Horben 

Roland Zimmermann 
 

Münzenriedweg 4a 
79289 Horben 

Tel.:  07 61 / 29 900 
Fax:  07 61 / 29 07 919 

e-mail: info@reeshof.de 
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Das Dach der neuen Heu- und Strohbergehalle soll langfristig zur kompletten 
Eigenstromversorgung dienen. Die Ausrichtung ist Richtung Süden. 
 
Bei Fragen können Sie mich gerne per E-Mail kontaktieren: r.zimmermann@reeshof.de oder 
telefonisch unter 0174 479 7390. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Roland Zimmermann 
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